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Dieses Hygienekonzept wurde zur Ausübung von Sport auf der Kegelbahn in der Erzgebirgshalle 
(Ringstraße 15, 08294 Lößnitz) erarbeitet. Dies erfolgte auf der Grundlage der gültigen Sächsi- 
schen Corona-Schutz-Verordnung, Allgemeinverfügungen (Freistaat Sachsen und Erzgebirgs- 
kreis) sowie Empfehlungen übergeordneter Sportverbände (z. B. Deutscher Olympischer Sport- 
bund e. V.). Der Sportbetrieb ist nur möglich, wenn es die gesetzlichen Regelungen zulassen. 

1. Allgemeine Grundsätze 

 

Freiwilligkeit und Mitwirkung: Dieses Hygienekonzept basiert auf der Freiwilligkeit 
zur Teilnahme am Sportbetrieb und der Mitwirkung eines jeden Sportfreundes. Das 
heißt die Entscheidung zur Teilnahme am Sportbetrieb liegt stets in der Verantwor- 
tung eines jeden Sportfreundes bzw. dessen gesetzlichen Vertreters. 

 

Regeln einhalten: Jeder Sportfreund sollte sich über das aktuell gültige Hygiene- 
konzept informieren, bspw. unter www.loessnitzer-sv-1847.de/corona-virus/kegeln. 
Weiterhin hängt das Hygienekonzept und Piktogramme in den Räumlichkeiten aus. 
Die Nichteinhaltung kann zum befristeten Ausschluss vom Sportbetrieb führen. 

 

Hygienebeauftragter: Zur Umsetzung des Hygienekonzeptes werden Hygienebe- 
auftragte durch den Abteilungsvorstand Kegeln unterwiesen. Der Einsatz eines Hy- 
gienebeauftragten erfolgt über die Dauer eines Tages und ist per Listeneinschrei- 
bung bis zum Freitag der Vorwoche schriftlich festzuhalten. 

Für die Umsetzung und Anpassung dieses Hygienekonzeptes wird der Abteilungsvorstand 
Kegeln benannt, vertreten durch Patrick Reimann (Abteilungsleiter Kegeln). 

2. Allgemeine Regeln zur Hygiene und Kontaktbeschränkung 

 

Symptome: Die Teilnahme am Sportbetrieb ist ausgeschlossen, wenn Erkältungs- 
bzw. Grippesymptome erkennbar sind, da diese ggf. Rückschlüsse auf eine Infektion 
mit SARS-CoV-2 geben könnten. Diese sind Fieber, Husten, Schnupfen und Hals- 
schmerzen sowie untypische Gliederschmerzen und Atembeschwerden. 

 

Testpflicht: Solange es die gesetzlichen Verpflichtungen erfordern, ist jeder Sport- 
freund verpflichtet für die Teilnahme am Sportbetrieb das Nichtvorliegen einer Infek- 
tion mit SARS-CoV-2 über ein negatives Testergebnis oder einen alternativen Nach- 
weis zu belegen. Von dieser Pflicht sind Sportfreunde befreit, die das sechste Le- 
bensjahr noch nicht vollendet haben. Zur Nachweisführung genügt es dem zuständi- 
gen Hygienebeauftragten die Einsichtnahme in den Nachweis gemeinsam mit einem 
amtlichen Ausweispapier zu gewähren; die Herausgabe von Nachweisen zur Aufbe- 
wahrung ist nicht erforderlich. Sportfreunde, welche keinen gültigen Nachweis erbrin- 
gen können, werden vom Sportbetrieb für den entsprechenden Tag ausgeschlossen. 

Es sind folgende negative Testergebnisse gültig: 
 Ein negatives zweitagaktuelles PCR-Testergebnis in schriftlicher oder digitaler 

Form. Der PCR-Test wurde am vorhergehenden oder am selben Tag durch fach- 
kundig geschultes Personal vorgenommen und liegt max. 48 Stunden zurück. 

 Ein negatives tagaktuelles Schnelltestergebnis in schriftlicher oder digitaler Form. 
Der Schnelltest wurde am selben Tag durch oder im Beisein von fachkundig ge- 
schultem Personal vorgenommen und liegt max. 24 Stunden zurück; 

 Ein negatives momentaktuelles Selbsttestergebnis in originaler Form. Der Selbst- 
test wurde am selben Tag in den Räumlichkeiten im Beisein des Hygienebeauf- 
tragten vorgenommen und liegt max. wenige Minuten zurück. 

Es sind folgende alternative Nachweise gültig: 
 Ein Beleg über Genesung in schriftlicher oder digitaler Form. Als genesen gilt, wer 

ein mind. 28 Tage sowie max. 6 Monate altes positives PCR-Testergebnis oder 
eine ärztliche Bescheinigung, die auf einem PCR-Test beruht, nachweisen kann. 

 Ein Beleg über vollständigen Impfschutz in schriftlicher oder digitaler Form. Es 
müssen mind. 14 Tage seit der letzten erforderlichen Impfung vergangen sein. 

 Ein Beleg über vollständigen Impfschutz nach Genesung in schriftlicher oder di- 
gitaler Form, also ein Beleg über Genesung und ein Beleg über vollständigen 
Impfschutz. Die 14-Tage-Frist nach der letzten erforderlichen Impfung entfällt. 
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 Es sollte insbesondere Wert auf die AHA+L-Regel gelegt werden: 

 

A – Abstand: Grundsätzlich sollten die Sportfreunde auf den Mindestabstand von 
1,5 m zueinander, wo immer möglich, achten. Auf körperliche Kontakte wie bspw. 
Händeschütteln, Umarmungen, Abklatschen oder gemeinsames Jubeln ist zu ver- 
zichten. Unnötige Gruppenbildungen sind zu unterlassen. 

 

H – Hygiene: Jeder Sportfreund sollte sich regelmäßig die Hände waschen bzw. 
desinfizieren. Dies gilt insbesondere beim Betreten und Verlassen der Räumlichkei- 
ten, nach der Nutzung von Sanitäreinrichtungen und nach dem Kontakt gemeinsam 
genutzter Flächen. Hierzu stehen Handdesinfektionsspender im Eingangsbereich 
und auf den Kegelbahnen als auch Waschbecken, Flüssigseife und Einmalhandtü- 
cher in den Sanitäreinrichtungen bereit. Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. 

 

A – Alltagsmaske: Es ist eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder FFP2- 
Maske zu tragen, solange keine sportliche Aktivität ausgeführt wird. Von dieser 
Pflicht sind Sportfreunde befreit, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Das Tragen ist insbesondere beim Betreten und Verlassen der Räumlichkei- 
ten sowie in den Umkleidekabinen und Sanitäreinrichtungen der Fall. Das häufige 
Auf- und Absetzen sollte unterlassen werden. 

 

L – Lüften: Vor, nach und während dem Sportbetrieb sollten alle Räumlichkeiten 
regelmäßig durch das Öffnen der Fenster und Türen gründlich stoßgelüftet werden. 
Während des Sportbetriebes ist die automatische Lüftungsanlage angeschaltet, wel- 
che durch den Hallenwart der Erzgebirgshalle bedient wird. 

 

3. Allgemeine Regeln zur Durchführung des Sportbetriebes 

 

Einlass: Zutritt zu den Räumlichkeiten erhalten nur Personengruppen, welche für 
den speziellen Sportbetrieb festgelegt sind. Dies sind im Wesentlichen Vereins- und 
Schnuppermitglieder, Gastspieler sowie Sportfreunde einer Einmietung und anderer 
Vereine. In den Räumlichkeiten könnten sich unter der Einhaltung des Mindestab- 
standes von 1,5 m zueinander max. 20 Sportfreunde gleichzeitig aufhalten. 

 

Kontaktverfolgung: Jeder Sportfreund muss sich in Listen einschreiben, sodass 
ggf. entstandene Infektionsketten nachverfolgt werden können. Pflichtangaben sind 
dabei Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Postleitzahl, der Aufenthaltszeit- 
raum und Angaben zu Art und Umfang der Testpflicht. Bei Vereinsmitgliedern können 
personenbezogene Daten entfallen, da diese dem Verein bekannt sind. 

 

Aufenthaltsdauer: Jeder Sportfreund sollte die Räumlichkeiten zeitnah zu Beginn 
des Sportbetriebes betreten und diese zeitnah nach Beendigung des Sportbetriebes 
wieder verlassen. Die Aufenthaltsdauer in den Räumlichkeiten ist auf das Nötigste 
zu beschränken. 

 

Sanitäreinrichtungen: Die Nutzung der Umkleidekabinen sowie der darin befindli- 
chen Sanitäreinrichtungen wie Duschen und Toiletten ist möglich. Es stehen Wasch- 
becken, Flüssigseife und Einmalhandtücher bereit. Jede Personengruppe sollte eine 
eigene Umkleidekabine erhalten. Dort sollten sich max. 2 Sportfreunde gleichzeitig 
aufhalten. Die regelmäßige Reinigung erfolgt durch eine Reinigungsfirma. 

 

Gastronomische Grundversorgung: Aufgrund hygienischer Vorsichtsmaßnahmen 
werden keine Speisen ausgegeben. Wir bitten die Sportfreunde sich bei Bedarf selbst 
eine Kleinigkeit mitzubringen. Die Ausgabe von Kaltgetränken in geschlossenen Fla- 
schen sowie von heiß zubereiteten Getränken wird weiterhin gewährleistet. 

 

Sportutensilien: Jeder Sportfreund ist aufgefordert nur seine eigene Sportkleidung, 
Hand- und Hafttücher, Schwämme sowie Kugeln zu nutzen. Besitzt der Sportfreund 
keine eigenen Kugeln, so können die Kugeln aus dem Vereinseigentum genutzt wer- 
den. Alle Sportutensilien sind eigenverantwortlich zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 

 

Reinigung: Die regelmäßige Reinigung der Umkleidekabinen, Sanitäranlagen und 
Kontaktflächen wird durch eine Reinigungsfirma gewährleistet. Bahnen, Kugelrück- 
läufe, Kugeln und Bedienpulte sind von den Sportfreunden mit Reinigungs- und Des- 
infektionsmitteln eigenverantwortlich zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 
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4. Spezielle Regeln zur Durchführung des Sportbetriebes 
4.1 Trainings 

 

Einlass: Zutritt zu den Räumlichkeiten erhalten nur Vereins- und Schnuppermitglie- 
der sowie Gastspieler. Publikumsverkehr, also gesetzliche Vertreter, Begleitperso- 
nen oder Zuschauer, erhalten keinen Zutritt. Sportfreunde, die sich aktiv auf den 
Sportbetrieb vor- bzw. aktiv den Sportbetrieb nachbereiten und Anleitungspersonal 
zählen nicht zum Publikumsverkehr. Es sollten jederzeit max. 20 Sportfreunde gleich- 
zeitig am Sportbetrieb teilnehmen, inklusive des Hygienebeauftragten. 

 

Kontaktverfolgung: Es können nur Sportfreunde aktiv an Trainings teilnehmen, wel- 
che ihre Teilnahme per Listeneinschreibung bis zum Freitag der Vorwoche angekün- 
digt haben und ihre Teilnahme vor Ort in den vorbereiteten Listen quittieren. Der 
spontane vereinsin- und -externe Publikumsverkehr ist nicht zulässig. 

 

Kugeln: Besitzt der Sportfreund keine eigenen Kugeln, so werden dem Sportfreund 
drei Kugeln einer Farbe aus dem Vereinseigentum zugeteilt. Diese sind stets zu nut- 
zen und bei jedem Bahnwechsel mitzuführen. Die Kugeln sind nach der Nutzung vom 
Sportfreund eigenverantwortlich zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 

 
4.2 Klubs und Einmietungen 

 

Einlass: Zutritt zu den Räumlichkeiten erhalten nur Vereinsmitglieder, welche einem 
Klub angehören bzw. Sportfreunde, welche sich bei der Stadtverwaltung Lößnitz ein- 
gemietet haben. Publikumsverkehr, also gesetzliche Vertreter, Begleitpersonen oder 
Zuschauer, erhalten keinen Zutritt. Sportfreunde, die sich aktiv auf den Sportbetrieb 
vor- bzw. aktiv den Sportbetrieb nachbereiten und Anleitungspersonal zählen nicht 
zum Publikumsverkehr. Es sollten jederzeit max. 20 Sportfreunde gleichzeitig am 
Sportbetrieb teilnehmen, inklusive des Hygienebeauftragten. 

 

Gruppen verkleinern: Große Klubs bzw. Einmietungen sollten in mehrere kleinere 
Gruppen geteilt werden. Eine Gruppe sollte sich möglichst nicht mit anderen Gruppen 
mischen. Die Sportfreunde einer Gruppe teilen sich mehrere Bahnen und Kugeln ei- 
ner bzw. zweier Farben. Es sollte auf regelmäßigere Hygiene geachtet werden. 

 

Kontaktverfolgung: Es können nur Sportfreunde an Klubs bzw. Einmietungen teil- 
nehmen, welche ihre Teilnahme per Listeneinschreibung bis zum Freitag der Vorwo- 
che angekündigt haben und ihre Teilnahme vor Ort in den vorbereiteten Listen quit- 
tieren. Der spontane vereinsin- und -externe Publikumsverkehr ist nicht zulässig. 

 

Kugeln: Besitzt ein Klub bzw. eine Einmietung keine eigenen Kugeln, so werden der 
Gruppe drei Kugeln einer bzw. zweier Farben aus dem Vereinseigentum zugeteilt. 
Diese sind stets zu nutzen und bei jedem Bahnwechsel mitzuführen. Die Kugeln sind 
nach der Nutzung eigenverantwortlich zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 
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Trainings und Klubs (vereinsintern) 
Anmeldeliste 

 
KW: | Mo,     .   . bis So, __.__._____ 

 
� Mit der Eintragung willige ich ein, dass ich das Hygienekonzept verstanden habe und akzep- 

tiere. Meine angegebenen personenbezogenen Daten dürfen zu Zwecken der Kontaktauf- 
nahme bei möglichen Corona-Fällen erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. 

 
Dienstag – Trainingstag (wöchentlich) 
Erwachsene Sportfreunde Hygienebeauftragter:    

 

Beginn Ende Sportfreund I Sportfreund II Sportfreund III Sportfreund IV 

15:00 15:50     

… …     

21:00 22:00     

 
Mittwoch – Trainingstag (wöchentlich) 
Jugendliche Sportfreunde Hygienebeauftragter:    

 

Beginn Ende Sportfreund I Sportfreund II Sportfreund III Sportfreund IV 

16:00 16:50     

… …     

19:00 20:00     

 
Donnerstag – Klubtag (jede gerade KW) 
„Donnerstagsklub“ Hygienebeauftragter:    

 

Beginn Ende Sportfreund I Sportfreund II Sportfreund III … 

19:00 22:00     

 
Freitag – Trainingstag (wöchentlich) 
Erwachsene Sportfreunde Hygienebeauftragter:    

 

Beginn Ende Sportfreund I Sportfreund II Sportfreund III Sportfreund IV 

16:00 16:50     

… …     

21:00 22:00     

 
Freitag – Klubtag (jede ungerade KW) 
„Freitagsklub“ Hygienebeauftragter:    

 

Beginn Ende Sportfreund I Sportfreund II Sportfreund III … 

19:00 22:00     
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Nachname, 
Vorname: 

Testpflicht: 
(aktuell!) 

� negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

Unterschrift: 

Trainings und Klubs (vereinsintern) 
Teilnahmeliste 

KW: | Wochentag: | Datum:    . .  
 
� Mit der Eintragung willige ich ein, dass ich das Hygienekonzept verstanden habe und akzeptiere. Meine angegebenen personenbezogenen Daten 

dürfen zu Zwecken der Kontaktaufnahme bei möglichen Corona-Fällen erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. 
 

Angaben zur Veranstaltung 
 

Art des 
Trainings: 

� Jugendtraining 
� Erwachsenentraining 

Art des 
Klubs: 

� „Donnerstagsklub“ 
� „Freitagsklub“ 

Bemerkungen: 

 

 

Angaben zum Hygienebeauftragten 

 

 

Angaben aller Teilnehmer 

Beginn 
(Uhrzeit) 

Ende 
(Uhrzeit) 

Nachname, 
Vorname 

Telefonnummer/E-Mail-Adresse PLZ Testpflicht 
(aktuell!) Unterschrift (Bei Vereinsmitgliedern nicht erforderlich!) 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 
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Trainings und Klubs (vereinsintern) 
Teilnahmeliste 

Fortsetzung von KW: | Wochentag: | Datum:     . .  
 
� Mit der Eintragung willige ich ein, dass ich das Hygienekonzept verstanden habe und akzeptiere. Meine angegebenen personenbezogenen Daten 

dürfen zu Zwecken der Kontaktaufnahme bei möglichen Corona-Fällen erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. 
 

Beginn 
(Uhrzeit) 

Ende 
(Uhrzeit) 

Nachname, 
Vorname 

Telefonnummer/E-Mail-Adresse PLZ Testpflicht 
(aktuell!) Unterschrift (Bei Vereinsmitgliedern nicht erforderlich!) 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 
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Nachname, 
Vorname: 

Testpflicht: 
(aktuell!) 

� negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

Unterschrift: 

KW: | Wochentag: | Datum:    . .  
 
� Mit der Eintragung willige ich ein, dass ich das Hygienekonzept verstanden habe und akzeptiere. Meine angegebenen personenbezogenen Daten 

dürfen zu Zwecken der Kontaktaufnahme bei möglichen Corona-Fällen erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. 
 

Angaben zur Veranstaltung 
 

Art des 
Klubs: 

Art der 
Einmietung: 

Bemerkungen: 

   

 

Angaben zum Hygienebeauftragten 

 

 

Angaben aller Teilnehmer 

Beginn 
(Uhrzeit) 

Ende 
(Uhrzeit) 

Nachname, 
Vorname 

Telefonnummer/E-Mail-Adresse PLZ Testpflicht 
(aktuell!) Unterschrift (Bei Vereinsmitgliedern nicht erforderlich!) 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 
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Fortsetzung von KW: | Wochentag: | Datum:     . .  
 
� Mit der Eintragung willige ich ein, dass ich das Hygienekonzept verstanden habe und akzeptiere. Meine angegebenen personenbezogenen Daten 

dürfen zu Zwecken der Kontaktaufnahme bei möglichen Corona-Fällen erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. 
 

Beginn 
(Uhrzeit) 

Ende 
(Uhrzeit) 

Nachname, 
Vorname 

Telefonnummer/E-Mail-Adresse PLZ Testpflicht 
(aktuell!) Unterschrift (Bei Vereinsmitgliedern nicht erforderlich!) 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

     � negativer Test 
� geimpft 
� genesen 

 

 


